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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.05.1991

Norm

KartG 1988 §80 Z1

Rechtssatz

Besteht zwischen den Erzeugern ein Kartellvertrag ("Konsortialvertrag") und zwischen jedem einzelnen Erzeuger und

seinen Vertragshändlern ein weiterer (vertikaler) Kartellvertrag ("Säulenvertrag"), ist für jeden "Säulenvertrag" jeweils

gesondert die Rahmengebühr zu entrichten, auch wenn er durch den "Konsortialvertrag" vorgezeichnet war.
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